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Legende

Autobahnen mit Bauverbots- bzw.
Baubeschränkungszone

Hauptverkehrsstraßen mit Ortsdurchfahrtsgrenze
und Bauverbots bzw. Baubeschränkungszone

Ruhender
Verkehr

Sonstige öffentliche Straßen und Wege

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG

FFH-Gebiet nach § 31 BNatSchG

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN
FÜR DEN GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a und Abs. 4 BauGB)

amtlich kartiertes Biotop

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FÜR
DIE GEWINNUNG VON BODENSCHÄTZEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4 BauGB)

Aufschüttung

Abgrabung

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 BauNVO)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Vorranggebiet für die Gewinnung von Bodenschätzen
T=Ton, KS=Sand (Nachrichtliche Übernahme)

Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung von Bodenschätzen
T=Ton, KS=Sand (Nachrichtliche Übernahme)

Flächen für den Gemeinbedarf

Schule

Sportlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Öffentliche Verwaltungen

Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND
FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSWEGE
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN
UND SONSTIGE MAßNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2b, 4 und Abs. 4  BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Oberirdisch, mit 8m Schutzstreifen

Oberirdisch, mit 9m Schutzstreifen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Grünflächen

Parkanlage

Sportplatz

Friedhof

Spielplatz

Bodendenkmal

Flächen für die Landwirtschaft / sonstiger
Außenbereich

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND DEN
DENKMALSCHUTZ

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
(nachrichtliche Übernahme)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),
die dem Denkmalschutz unterliegen

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

PLANUNGEN UND NUTZUNGSREGELUNGEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Post

Recyclinghof

Überschwemmungsgebiet
(nachrichtliche Übernahme)

regionaler Grünzug
(nachrichtliche Übernahme)

T15

T15

Wald

Flächen mit Rüstungsaltlasten

Altlasten und Altlaststandorte

Altdeponiestandorte

Rüstungsaltlasten

Freizeitgelände

Wasserfläche

K: Einrichtungen für Kinder

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Gemeindegrenze

Feldhecken / -gehölze, Gebüsche

Einzelbäume / Baumreihe

Streuobstbestände

Schwerpunktgebiet des Naturschutzes
Umsetzung der Maßnahmen des Gewässerentwicklungsplanes des Regen
Umsetzung der Maßnahmen des in Aufstellung befindlichen Managmentplanes
für das FFH - Gebiet, Förderung extensiver Bewirtschaftungsformen

Schwerpunktgebiet Kulturlandschaftspflege
Erhaltung und Förderung von Kleinstrukturen sowie des Landschaftsbildes
Förderung extensiver Bewirtschaftungsformen

Erhöhung der Strukturvielfalt in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten
Anlage von Trittsteinbiotopen und Vernetzungsachsen (Biotopverbund)
Anlage hangparalleler Strukturen zur Minderung der Bodenerosion in
ackerbaulich genutzten Hanglagen

Erhaltung und Entwicklung der Trockenstandorte
Auf offenen Standorten: ggf. Entbuschung, extensive Pflege (Mahd oder Beweidung)
Auf Waldstandorten: naturnahe Waldbewirtschaftung bzw. Unterlassung

Erhaltung und Entwicklung der Feuchtgebiete
Auf offenen Standorten: ggf. Entbuschung, extensive Pflege (Mahd oder Beweidung)
Auf Waldstandorten: naturnahe Waldbewirtschaftung bzw. Unterlassung

Umsetzung der Maßnahmen des Gewässerentwicklungsplan
für die Gewässer 3. Ordnung
(nachrichtliche Übernahme)

Ökokonto des Marktes Lappersdorf (nachrichtliche Übernahme)

Ökokontofläche - gemeldete Ausgleichsfläche

Maßnahmenpool - umgesetzte Ausgleichsfläche

Flächenpool - potentielle Ausgleichsfläche

Ortsrandeingrünung erforderlich

Trenngrün zur Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Erhalt landschaftsprägender Strukturen

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10, Abs. 2a BauGB)

Zweckbestimmung:
Hochwasserrückhaltebecken

Trinkwasserschutzgebiet
Schutzzone I - III B

Gesundheitlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen
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Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB)

J J: Jugendtreff

Hochwassergefahrenflächen HQextrem
(nachrichtliche Übernahme)


